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Honorar- bzw. freie Dienstleistungsverträge an S
 

Aus gegebenem Anlass wird darauf hingewiesen, dass der 
träge mit pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Schule insbesondere aus sozialversicherungsrechtlicher Sic

Deshalb bitte ich, entsprechende Verträge grundsätzlich ni
Vertragsabschlüsse ausnahmsweise doch zulässig sein kö
mungen. 

Gleiches gilt für den Abschluss freier Dienstleistungsverträg
nen und Mitarbeitern an Ganztagsschulen. 

Auf die Möglichkeit, Kooperationsverträge mit außerschulis
schließen wird hingewiesen. Ob der Einsatz einer pädagog
dagogischen Mitarbeiters der Schule in diesem Rahmen erm
dem in Betracht kommenden Kooperationspartner im Einzel

Die Zulässigkeit von Verträgen pädagogischer Mitarbeiteri
schule und an Ganztagsschulen mit anderen Schulen wird d

Soweit möglich, sollte in diesen Konstellationen vorrangig 
onsvertrag angestrebt werden. 

Ich bitte, die Schulen hiervon in geeigneter Weise in Kenntn

Im Auftrage 
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